Info aus dem Landratsamt:

Für Gartenabfälle gilt der Grundsatz „verwerten vor beseitigen“ 

Das Verbrennen von Gartenabfällen in einer Brenntonne, Feuerschale u.a. zum Zwecke der Entledigung ist nicht erlaubt.
Hierbei ist die Verwertung der pflanzlichen Abfälle durch Schreddern und Kompostieren im eigenen Garten zu favorisieren.

Das gelegentliche Entfachen von sogenannten Wärme-oder Gemütlichkeits- feuern in handelsüblichen Feuerschalen/-körben und Feuertonnen dient im Sinne des Immissionsschutzrechts der Wärmegewinnung.
Diese dürfen nur bestimmungsgemäß mit zulässigen Brennstoffen betrieben werden. Zulässiges Brennmaterial hierfür wäre Holz, welches naturbelassen, stückig und ausreichend trocken ist, so das eine Rauchbelästigung der Allgemeinheit ausgeschlossen werden kann.

Gemäß den geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen sind Abfälle (so auch Grünschnittabfälle) vorrangig einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zuzuführen.  

Grundlage:
Es ist festzustellen, dass nach § 7 Abs. 2 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) die Erzeuger oder Besitzer von Abfällen zur Verwertung ihrer Abfälle verpflichtet sind. 
Gemäß Absatz 3 der Vorschrift hat die Verwertung von Abfällen ordnungsgemäß und schadlos zu erfolgen.
Wobei die Verwertung dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn sie im Einklang mit den Vorschriften dieses Gesetzes und anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften steht und schadlos, wenn nach der Beschaffenheit der Abfälle, dem Ausmaß der Verunreinigungen und der Art der Verwertung Beeinträchtigungen des Wohls der Allgemeinheit nicht zu erwarten sind, insbesondere keine Schadstoffanreicherung im Wertstoffkreislauf erfolgt.
Gemäß § 28 Abs. 1 KrWG dürfen Abfälle zum Zwecke der Beseitigung (grundsätzlich) nur in den dafür zugelassenen Anlagen oder Einrichtungen (Abfallbeseitigungsanlagen) behandelt, gelagert oder abgelagert werden.

Da Abfälle nur in dafür zugelassenen Abfallentsorgungsanlagen entsorgt werden dürfen, werden Verstöße gegen diese Vorgabe, wie z. B. das Wegwerfen, Lagern oder Verbrennen von Abfällen außerhalb dafür zugelassener Anlagen, von den Abfallbehörden als Ordnungswidrigkeit verfolgt. In besonders schweren Fällen - kann die Polizei / Staatsanwaltschaft eingeschaltet werden.

